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Auf dem Weg zu einer inter-
nationalen Wettbewerbspo-
litik: Harmonisierung von
oben oder Streben nach 
Konvergenz?

In der Diskussion über die Verflechtung
der Weltwirtschaft stellt sich zunehmend
die Frage nach einem internationalen
Schutz des Wettbewerbs. Benötigt die
globale Tätigkeit von Unternehmen be-
sondere Regeln in Form einer internatio-
nalen Wettbewerbsordnung? Ist das je-
weils nationale Wettbewerbsrecht noch
ausreichend, um Wettbewerbsbeschrän-
kungen mit internationalem Charakter zu
erfassen? Welche Rolle nehmen die na-
tionalen Wettbewerbsregime in der glo-
balen Marktwirtschaft ein?

Das Wettbewerbsrecht als 
Ordnungsfaktor in einer freien
Marktwirtschaft

In Deutschland und in den meisten an-
deren Ländern der Welt hat man sich für
eine am Wettbewerbsprinzip orientierte
Wirtschaftsordnung entschieden. In einer
Marktwirtschaft werden die Aktivitäten von
Produzenten und Konsumenten nicht von
einer zentralen Instanz, sondern indivi-
duell von den Wirtschaftsteilnehmern ge-
plant. Die Koordinierung dieser Pläne leis-
tet der Wettbewerb. Er ermöglicht, dass
sich durch das freie Zusammentreffen von
Anbietern und Nachfragern auf Märkten
Preise bilden, die eine wichtige Steue-
rungsfunktion für den Austausch von Wa-
ren und Dienstleitungen besitzen. Die Prei-
se zeigen den Anbietern, in welchen Be-
reichen sie ihre Produktionsfaktoren am
effizientesten einsetzen können; den
Nachfragern geben sie Anhaltspunkte, wo

sie ihren Bedarf am günstigsten decken
können. Durch das Konkurrieren um die
Nachfrager schafft ein Wettbewerbssys-
tem einen Anreiz zu Preissenkungen und
Qualitätsverbesserungen. Durch Innova-
tionen und technischen Fortschritt win-
ken den Unternehmen höhere Gewinn-
chancen. Schlechte Leistungen werden
durch Verluste sanktioniert, in letzter Kon-
sequenz kann es das Ausscheiden aus
dem Markt bedeuten. Adam Smith be-
schrieb diesen Wettbewerbsprozess als
das Wirken der »unsichtbaren Hand« des
Marktes (im Gegensatz zur sichtbaren
Hand des Staates).

Veränderte Marktstrukturen 
infolge der Globalisierung

Im Zuge der Globalisierung steht es den
Marktteilnehmern in zunehmendem Aus-
maß frei, auch im Ausland nachzufragen
und anzubieten. Damit erfährt das Entde-
ckungsverfahren Wettbewerb eine Berei-
cherung um die weltweit angebotenen Lö-
sungsoptionen. In der globalen Öffnung
der Märkte liegt somit eine große Chance
für die weltweite Wohlfahrtssteigerung. Wie
schnell wirtschaftliche Prozesse mittlerwei-
le voranschreiten, wird schon allein daran
deutlich, dass man heute in New York, Is-
tanbul und Peking – sofern man dies denn
möchte – überall die gleichen Produkte
kaufen könnte. Kommt beispielsweise heu-
te ein neues Modell für ein Mobiltelefon auf
den Markt, könnte man es morgen in die-
sen drei Städten ohne weiteres erwerben,
und nicht nur dort, sondern auch in Ho Chi
Minh City, Kapstadt oder Ulaan Bator. Und
die Liste der Produkte, auf die dies zutrifft,
lässt sich unendlich fortsetzen. Für unse-
re Kinder gehört dies zur Normalität. Vor
fünfzig Jahren wäre es noch nahezu un-
denkbar gewesen.

Doch ist auch das Problem offensichtlich,
welches daraus für uns Wettbewerbsleu-
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te resultiert, festzumachen an dem Satz: Commerce is in-
creasing global but competition law is still national. Denn mit
der immer weiter voranschreitenden Öffnung der Märkte
wachsen nicht nur die Chancen, sondern es wächst auch
der Wettbewerbsdruck auf die Unternehmen. Viele wehren
sich dagegen durch Fusionen, durch die Ausnutzung markt-
beherrschender Positionen und durch Kartelle. Die Zahl
grenzüberschreitender Kartellabsprachen ist seitdem rapi-
de angestiegen. Erinnert sei hier nur an das weltumspan-
nende Vitaminkartell, in das unter anderem Unternehmen
aus Nord- und Südamerika, Europa, Australien und Asien
verwickelt waren. Wie kann und muss die internationale Ge-
meinschaft auf diese Entwicklungen reagieren?

Unterschiedliche Arten von grenzüberschreiten-
den Wettbewerbsbeschränkungen

Hierbei muss man sich zunächst vergegenwärtigen, dass
grenzüberschreitende Wettbewerbsbeschränkungen in ganz
unterschiedlichen Ausgestaltungen auftreten. Grob zu un-
terscheiden sind staatliche und private Wettbewerbsbe-
schränkungen, und bei den privaten handelsrelevante und
wettbewerbsrelevante.

Staatliche Wettbewerbsbeschränkungen zeichnen sich da-
durch aus, dass sie den Freihandel beschränken. Freihan-
del ist der von staatlichen Hemmnissen freie, grenzüber-
schreitende Wettbewerb. Hierzu gehört insbesondere ein
freier Marktzugang für in- und ausländische Unternehmen.
Andere staatliche Wettbewerbsbeschränkungen sind z.B.
die Einführung besonderer nationaler technischer Standards
oder die Subventionierung inländischer Industrien. Der ex-
tremste Fall staatlicher Wettbewerbsbeschränkungen sind
Kartelle von Staaten, wie z.B. das OPEC-Kartell. Von die-
sen staatlichen Maßnahmen ist in der Regel in erster Linie
das Ausland betroffen. Aus der Betroffenheit des Auslandes
durch staatliche Eingriffe in den Marktprozess ergibt sich die
typische Verhandlungssituation, wie wir sie von internatio-
nalen Foren wie der WTO kennen, in der die Verminderung
oder Aufgabe der gegenseitigen staatlichen Beschränkun-
gen herbeigeführt werden soll. Im Falle der staatlichen Wett-
bewerbsbeschränkungen ist somit die umfassende Durch-
setzung des Wettbewerbsprinzips ohne politisches Handeln
ausgeschlossen.

Zu einem wirklichen internationalen Freihandel gehört aber
auch der flächendeckende Schutz des Wettbewerbs vor pri-
vaten Beschränkungen: Zu den handelsrelevanten privaten
Wettbewerbsbeschränkungen sind jene zu zählen, die zwar
die Freiheit ausländischer Wirtschaftssubjekte beschränken
und die Wohlfahrt auch ausländischer Volkswirtschaften min-
dern, jedoch keinen unmittelbaren Effekt auf den Wettbe-
werb in deren Hoheitsgebiet haben müssen. Sie bewirken
im Wesentlichen Marktzutrittsbarrieren für ausländische Kon-

kurrenten. Denkbar sind marktabschließende vertikale Ver-
einbarungen, die ausländischen Konkurrenten den Markt-
zutritt verwehren. Ähnlich können Verdrängungsstrategien
tolerierter Monopolisten in einzelnen nationalen Märkten wir-
ken. Solche Beschränkungen sind letztlich nur zu praktizie-
ren, wenn das Verhalten im »Verursacherstaat« zumindest
geduldet oder politisch sogar gedeckt wird. In ihrer Wir-
kung entsprechen sie damit originären Handelsproblemen.
Die Aktionsmöglichkeiten der nationalen Wettbewerbsbe-
hörden reichen nicht aus, diesen Wettbewerbschränkungen
wirksam zu begegnen. Ihre Lösung erfordert das politische
Zugeständnis der Staaten, ausländische Unternehmen in
wettbewerbsrechtlichen Fragen nicht anders als einheimi-
sche Unternehmen zu behandeln und Entscheidungspro-
zesse transparent zu gestalten. Auch hier ist also ein Han-
deln auf politischer Ebene erforderlich. 

Im Gegensatz zu den handelsrelevanten sind die wettbe-
werbsrelevanten privaten Wettbewerbsbeschränkungen
prinzipiell geeignet, auch den Wettbewerb in anderen Län-
dern zu beeinträchtigen. Hierzu zählen insbesondere Ver-
haltensweisen von Unternehmen, die aufgrund ihrer inter-
nationalen Auswirkung von mehreren Rechtsordnungen er-
fasst werden. Dies sind internationale Kartelle, supranatio-
naler Missbrauch von Marktmacht und unter bestimmten
Bedingungen größere Fusionen. In diesen Parallelverfahren
stellen sich Fragen wie: Welches Recht findet Anwendung,
welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit bestehen für die
Wettbewerbsbehörden und nach welchen Regeln arbeiten
sie zusammen?

Modelle internationaler Wettbewerbsregime 
besuchen

Mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich die internatio-
nale Staatengemeinschaft nun seit einiger Zeit. Die erste Ent-
scheidung des U.S. Supreme Court hierzu stammt bereits
aus dem Jahre 1945. In dieser Entscheidung legte der U.S.
Supreme Court den Grundstein für die Anerkennung des
Auswirkungsprinzips, häufig auch als sog. effects doctrine
bezeichnet. Das Auswirkungsprinzip ermöglicht es der Wett-
bewerbsbehörde, in dem betroffenen Land gegen Beschrän-
kungen vorzugehen, die sich auf den inländischen Markt
auswirken, unabhängig davon, wo das Unternehmen sei-
nen Sitz hat, von dem die Beschränkung ausgeht. Die An-
wendung des Auswirkungsprinzips hat sich mittlerweile wei-
testgehend durchgesetzt.

Doch kann es im Zweifelsfall sehr schwierig sein, die Gren-
zen des Auswirkungsprinzips festzulegen. Denn rein öko-
nomisch betrachtet kann jede den Wettbewerb beschrän-
kende Handlung irgendwo auf der Welt Auswirkungen oder
Rückwirkungen auf den Inlandsmarkt haben. Es ist jedoch
weder aus wettbewerblicher Perspektive sinnvoll noch po-
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litisch gewollt, dass jede noch so insignifikante Auswirkung
auch gleich die Jurisdiktion eines Landes begründet. Im Ge-
genteil – eine derartig überdehnte Anwendung der nationa-
len Wettbewerbsordnungen kann gerade dazu führen, die
Ziele und Anstrengungen einer internationalen Wettbewerbs-
politik zu unterlaufen. Denn wenn jeder Staat für sich Juris-
diktionshoheit in Anspruch nimmt, ist eine Kooperation der
Wettbewerbsbehörden und eine Koordination der Wettbe-
werbspolitik nicht möglich. Die Anwendung des Auswir-
kungsprinzips begegnet zum Teil aber auch erheblichen prak-
tischen Hindernissen, da in diesen Fällen oftmals Ermittlun-
gen im Ausland erforderlich sind. Ermittlungen im Ausland
können aber regelmäßig nur mit der Unterstützung der dor-
tigen Wettbewerbsbehörde im Wege der Rechtshilfe vor-
genommen werden. Selbst informelle Befragungen durch
eine Wettbewerbsbehörde im Ausland werden als proble-
matisch angesehen. 

Um diesen Ineffizienzen bei der Anwendung des Auswir-
kungsprinzips entgegenzuwirken, sind zahlreiche bilaterale
Abkommen ausgehandelt worden, wie z.B. das deutsch-
amerikanische Rechtshilfeabkommen, welches gerade ra-
tifiziert wird. Daneben gibt es immer wieder Bestrebungen,
internationale Regeln für die Zusammenarbeit der Wettbe-
werbsbehörden bzw. internationale Wettbewerbsregime zu
schaffen. Beispiele hierfür sind die wettbewerbspolitischen
Beratungen im Rahmen der WTO und der OECD, der
UNCTAD, des International Competition Network (ICN) und
des European Competition Network (ECN), um nur die wich-
tigsten zu nennen.

Grundsätzlich kann man zwei verschiedene Wege der in-
ternationalen Zusammenarbeit einschlagen. Sie unterschei-
den sich vor allem durch den Grad an Verbindlichkeit der
Kooperation oder Koordination. Der eine Weg zielt auf ein
umfassendes internationales Kartellrecht, dessen Regelwerk
primär durch ein Weltkartellamt durchzusetzen wäre. Diese
Vorstellung stellt sozusagen eine »harte« Harmonisierung
von oben nach unten (»top down«) dar. Die WTO verfolgte
seit 1996 das Ziel, ein internationales Rahmenabkommen
zum Wettbewerbsrecht zu schaffen. Allerdings konnte bis-
lang noch keine positive Entscheidung über die Aufnahme
konkreter Verhandlungen herbeigeführt werden, und die Ver-
ankerung des Wettbewerbsrechts im Regelwerk der WTO
scheint zunehmend ungewiss.

Hieran wird deutlich, wie schwierig die Verhandlung eines
internationalen Wettbewerbsabkommens ist. Denn die Be-
sonderheit eines Wettbewerbsabkommens liegt darin, dass
Wettbewerbsschutz viele verschiedene Ausgestaltungsfor-
men annehmen kann. Die ökonomische Theorie hat bisher
noch keine eindeutige Lösung für einen objektiv optimalen
Wettbewerbsschutz bieten können. Während im Handels-
bereich Verstöße gegen den Grundsatz der staatlichen Ent-
haltung aus den Marktprozessen meist eindeutig zu identi-

fizieren sind, hängt das Vorliegen eines Wettbewerbsversto-
ßes oft auch von der wettbewerbstheoretischen Überzeu-
gung ab. Ein Abkommen könnte sich in Bezug auf diese Pro-
bleme daher nur auf wenige materielle Grundsätze beschrän-
ken, über die international Einigkeit besteht. Dabei kann und
soll allerdings nicht das materielle Recht international de-
tailliert festgelegt werden. Dafür sind die bestehenden Mei-
nungs- und Systemunterschiede in vielen Bereichen zu groß.
Ferner ist anzunehmen, dass die historisch gewachsenen
Rechtssysteme den nationalen rechtlichen und wirtschaft-
lichen Besonderheiten adäquat Rechnung tragen, was durch
ein international harmonisiertes Recht verloren ginge. Die
Fehleranfälligkeit eines dezentralen Systems ist zudem ge-
ringer, und unterschiedliche wettbewerbsrechtliche Ansät-
ze können zunächst auf begrenztem Terrain getestet wer-
den. Aus den gleichen Gründen ist auch ein Weltkartellamt
abzulehnen. Der Weg zu einer internationalen Wettbewerbs-
politik über eine harte Harmonisierung ist daher weder gang-
bar noch wünschenswert.

Der »bottom up«-Ansatz schlägt den umgekehrten Weg ein.
Statt einer Harmonisierung von oben, zielt er auf eine Ent-
wicklung hin zu mehr Konvergenz im Wege gegenseitiger
Verständigung. Diskussionen und Kooperationen der Wett-
bewerbsbehörden sollen in mehr Konvergenz münden. Un-
terschiedliche Bestimmungen sollen schrittweise unter Be-
rücksichtigung des tatsächlich Notwendigen sowie des wirt-
schaftlich, politisch oder rechtlich Machbaren angeglichen
werden. So kann unter Berücksichtigung der nationalen Be-
sonderheiten in sinnvoller Weise eine Koordination und Ko-
operation der Wettbewerbsbehörden bewirkt werden. Dies
zeigen die Bemühungen im Rahmen der UNCTAD, der
OECD und des ICN.

Insbesondere das ICN verfolgt einen vollkommen neuen An-
satz internationaler Zusammenarbeit, da er ausschließlich
auf einem freiwilligen multilateralen Vorgehen basiert. Alle er-
zielten Arbeitsergebnisse des ICN sind für die beteiligten
Wettbewerbsbehörden unverbindlich. Die Anwendung und
Durchsetzung beruht im Wesentlichen vielmehr auf zwei An-
passungsmechanismen: (1) kognitive Konvergenz durch
einen permanenten Austausch und (2) einem durch Grup-
pendynamik ausgelösten Anreiz, den Arbeitsergebnissen zu
entsprechen, dem sog. »peer pressure«. Der Erfolg gibt dem
ICN recht: Innerhalb von nur fünf Jahren hat es sich aufgrund
seiner unkonventionellen Arbeitsweise und seiner sehr stark
praxisbezogenen Arbeitsergebnisse einen festen Platz in der
internationalen Wettbewerbsfamilie erarbeitet. Aber auch die
UNCTAD und die OECD, die mit ganz unterschiedlichen
Schwerpunkten arbeiten, haben jede für sich einen erheb-
lichen Beitrag zur Verbesserung der internationalen Wettbe-
werbspolitik geleistet.

Ziel einer internationalen Wettbewerbspolitik ist es, Wett-
bewerb global besser zu schützen. Sie muss sich dabei
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zwangsläufig an dem politisch Machbaren orientieren. Die
Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Schaf-
fung globaler Wettbewerbsregeln, die für alle Staaten glei-
chermaßen verbindlich sind, derzeit politisch nicht durch-
setzbar sind. Hingegen konnten viele Fortschritte auf dem
Weg zu einer verstärkten Kooperation der Wettbewerbs-
behörden durch eine schrittweise Annäherung der nationa-
len Wettbewerbsregime erreicht werden. An diesem Weg
der gegenseitigen Verständigung sollte die internationale
Wettbewerbsfamilie daher festhalten. Dies schließt nicht aus,
dass Grundsätze zunächst unverbindlich und in einem spä-
teren Schritt verbindlich festgelegt werden. Ein gutes Bei-
spiel hierfür ist das ECN, welches durchaus als Mischform
der beiden Ansätze bezeichnet wird. Dieser Verbund der
Wettbewerbsbehörden aus den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union besteht seit 2004 und bietet derzeit die in-
tensivste Form der Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit
der Wettbewerbsbehörden basiert auf gemeinsamen euro-
päischen Wettbewerbsregeln, während die Durchsetzung
dezentral erfolgt. Das ECN ist ein regionaler Verbund und
damit als Modell eines internationalen Wettbewerbregime
keineswegs auf die gesamte internationale Staatengemein-
schaft übertragbar. Doch zeigt es letztlich, welcher Grad an
Konvergenz und Kooperation zwischen den verschiedenen
nationalen Wettbewerbsbehörden möglich ist.

Das Ziel und der Weg sind damit vorgegeben – unsere Auf-
gabe als Wettbewerbsleute ist es, beides weiterhin konse-
quent zu verfolgen.

Globale Wettbewerbsregeln zur 
Flankierung nationalen 
Wettbewerbsrechts

Sechs Jahre nach dem Ende der letzten großen Fusions-
welle baut sich – von der wirtschaftspolitischen Öffentlich-
keit weitgehend unkommentiert – eine neue Welle interna-
tionaler Fusionen und Übernahmen auf, die ihren Höhepunkt
offenkundig noch nicht erreicht hat. Damit steigt auch wie-
der die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Konflikten zwischen
verschiedenen nationalen Kartellbehörden kommt, wenn es
um die wettbewerbspolitische Beurteilung von Unterneh-
menszusammenschlüssen mit grenzüberschreitender Wir-
kung geht. Die Frage, ob es globaler Wettbewerbsregeln be-
darf, um den globalen Wettbewerb zu schützen, dürfte auf
der wirtschaftspolitischen Agenda schon bald wieder nach
vorne rücken.

Extraterritoriale Anwendung nationalen 
Wettbewerbsrechts

Völlig schutzlos ist der globale Wettbewerb allerdings auch
heute schon nicht. Nach der so genannten effects doctrine
(Auswirkungsprinzip) können nationale Kartellbehörden ge-
gen jegliche Wettbewerbsbeschränkungen vorgehen, die
sich auf den Wettbewerb in ihrem eigenen Rechtsgebiet aus-
wirken – unabhängig davon, in welchem Rechtsgebiet die
wettbewerbswidrige Handlung vollzogen wurde.1 Erstmals
geltend gemacht wurde die effects doctrine im Jahre 1945
in der Alcoa-Entscheidung des U.S. Supreme Court, mit
der ein in der Schweiz abgeschlossenes Quotenkartell, das
sich auf den amerikanischen Aluminium-Markt auswirkte, un-
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tersagt wurde. Schlagzeilen in Deutschland machte Ende der
siebziger Jahre die Philip Morris/Rothmans-Entscheidung
des Bundeskartellamtes, in der die Fusion zwischen einem
amerikanischen und einem britisch-südafrikanischen Tabak-
konzern verboten wurde. Diese Entscheidung, die das Kam-
mergericht Berlin im Jahre 1983 bestätigte, wurde in der
Öffentlichkeit zunächst eher belächelt, da absehbar war, dass
sich die beteiligten Konzerne durch das wettbewerbspoliti-
sche Störfeuer aus Deutschland nicht von ihrem Fusionsvor-
haben abbringen lassen würden. Als das Bundeskartellamt
aber damit drohte, sämtliche Umsätze dieser Konzerne auf
dem deutschen Absatzmarkt mit einer Strafzahlung zu be-
legen, stieg die Verhandlungsbereitschaft der fusionswilligen
Unternehmen spürbar. Immerhin konnte so durchgesetzt
werden, dass sich Rothmans von seiner deutschen Toch-
tergesellschaft Haus Brinkmann trennte, wodurch die Aus-
wirkungen der Fusion auf die Marktanteile im deutschen Zi-
garettenmarkt gering gehalten werden konnten.2

Vom Grundsatz her ist es also auch heute schon – ohne
eigenständige globale Wettbewerbsregeln – möglich, glo-
balen Wettbewerbsbeschränkungen durch nationale Poli-
tikmaßnahmen Einhalt zu gebieten. Die konsequente An-
wendung der effects doctrine kann allerdings nicht nur
zur Lösung globaler Wettbewerbsfragen beitragen, son-
dern sie kann auch selbst zum Auslöser internationaler
Konflikte in der Wettbewerbspolitik werden. Wenn etwa
zwei amerikanische Unternehmen mit dem Segen der dor-
tigen Kartellbehörden fusionieren, obwohl daraus Wett-
bewerbsbeschränkungen für den europäischen Markt re-
sultieren, dann können das amerikanische Wettbewerbs-
recht und das über die effects doctrine auf Nordamerika
ausgedehnte europäische Wettbewerbsrecht miteinander
in Konflikt geraten.

Zunehmendes Konfliktpotential unter der 
effects doctrine

In der Frühphase der vergangenen internationalen Fusi-
onswelle trat dieser Fall ein, als die Fusion von Boeing und
McDonnell-Douglas im Jahre 1997 von der Federal Trade
Commission ohne Auflagen genehmigt wurde, obwohl
kaum zu übersehen war, wie dadurch die marktbeherr-
schende Stellung von Boeing sowohl in Europa als auch
in den Vereinigten Staaten selbst nachhaltig gestärkt wur-
de. Die Europäische Kommission leistete auf diplomati-
scher Ebene energischen Widerstand, verzichtete aber
letztlich auf die rechtliche mögliche Sanktion, ein Bußgeld
in Höhe von 10% des Gesamtumsatzes des neuen Kon-
zerns zu erheben, um einem weitreichenden Handelskon-
flikt aus dem Weg zu gehen.

Auf dem Höhepunkt der letzten Fusionswelle im Jahre 2001
wiederholte sich diese Situation, als es um die Fusion von
General Electric und Honeywell ging. Auch hier genehmig-
ten die U.S.-Behörden ohne Auflagen, während die EU-Kom-
mission unter dem Hinweis auf neu entstehende »Bünde-
lungsvorteile« der beteiligten Unternehmen in den Bereichen
Triebwerke, Avionik und Flugzeug-Leasing eine Untersa-
gungsverfügung erließ. Die Konzessionsbereitschaft der EU-
Kommission war dabei vielleicht auch dadurch begrenzt,
dass die U.S.-Seite im Jahr zuvor die Fusion des französi-
schen Industriegasherstellers Air Liquide mit seinem briti-
schen Konkurrenten BOC untersagt hatte.

Manche Beobachter argumentieren, dass derartige Konflikt-
fälle keineswegs globale Wettbewerbsregeln nötig mach-
ten, sondern auch durch eine bessere Zusammenarbeit
nationaler Kartellbehörden und gegenseitige Amtshilfe (Co-
mity) gelöst werden könnten. Tatsächlich hat die Europäi-
sche Union in den vergangenen Jahren eine Reihe von Co-
mity-Abkommen mit verschiedenen Drittländern – darunter
auch mit den Vereinigten Staaten – geschlossen. Diese kön-
nen allerdings nur dann zur Konfliktlösung beitragen, wenn
die Bereitschaft dazu auf beiden Seiten vorhanden ist.

Eine solche Bereitschaft wird sicherlich gegeben sein, wenn
unterschiedliche wettbewerbsrechtliche Beurteilungen auf
unterschiedlichen Ermittlungsständen der Behörden beru-
hen. Hier kann Comity zur Verbesserung der Informations-
grundlagen wettbewerbsrechtlicher Entscheidungen beitra-
gen. Wenn die unterschiedlichen Beurteilungen dagegen auf
grundsätzlichen Unterschieden in den Rechtsordnungen be-
ruhen – weil beispielsweise in einem Land der Schutz der
Konsumenten und im anderen Land der Schutz des Wett-
bewerbs als Institution im Vordergrund stehen –, läuft Co-
mity ins Leere. Auch bei industriepolitisch motivierten Fusio-
nen, die mehr oder weniger explizit darauf abzielen, dem ei-
genen Land Vorteile auf Kosten des Auslandes zu verschaf-
fen, lassen sich internationale Konflikte kaum durch Comity
lösen. Letztere Konstellation dürfte die Fälle Boeing/McDon-
nell Douglas und General Electric/Honeywell zutreffend cha-
rakterisieren.

Weitere Konfliktpotentiale rühren daher, dass es bei einer
Anerkennung der effects doctrine als internationales Rechts-
prinzip eigentlich notwendig wäre, einen potentiell wettbe-
werbsbeschränkenden Unternehmenszusammenschluss in
all jenen Ländern zu notifizieren, deren Märkte von der je-
weiligen Maßnahme betroffen sein könnten. Falls die betei-
ligten Unternehmen dies versäumen, müssen sie stets da-
mit rechnen, im Nachhinein aus Ländern, die vielleicht für
die Fusionsentscheidung gar keine Rolle gespielt haben, mit
Sanktionen belegt zu werden, da nationale Kartellrechtssys-
teme oftmals strenge Vollzugsverbote vor Abschluss der Fu-
sionskontrollverfahren aufweisen. In der Praxis behilft man
sich zumeist damit, nur in jenen (größeren) Ländern zu no-
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tifizieren, denen man überhaupt zutraut, gewichtigen Wider-
stand gegen eine extraterritoriale Fusion zu leisten (Bech-
told 2006). Dies mag als modus vivendi nachvollziehbar er-
scheinen, aber eine international verlässliche Wettbewerbs-
ordnung sieht sicherlich anders aus.

Wenn sich bei fortschreitender Globalisierung die Interde-
pendenzen zwischen nationalen Märkten verstärken, dürf-
ten sich auch die Konfliktfälle in der internationalen Wettbe-
werbspolitik häufen, zumal bei den Regierungen vieler Län-
der unverkennbar die Neigung zunimmt, das internationale
Fusionsgeschäft als industriepolitisches Monopoly zu be-
greifen (Klodt 2006). Die Flankierung nationaler Wettbewerbs-
politik durch globale Wettbewerbsregeln nimmt damit an
Dringlichkeit zu.3

Diese Einschätzung teilt auch die EU-Kommission. Sie hat-
te sich im Vorfeld der aktuellen Welthandelsrunde der WTO
(Doha-Runde) stark dafür eingesetzt, das Thema internatio-
nale Wettbewerbsregeln auf die Tagesordnung zu setzen.
Sie konnte sich damit allerdings nicht durchsetzen, da be-
fürchtet wurde, eine Überfrachtung der Doha-Agenda mit
allzu sensiblen Themen könne zum Scheitern der gesam-
ten Handelsrunde führen. Jetzt hat es den Anschein, dass
die Doha-Runde, die formal bis Ende 2006 abgeschlossen
sein soll, trotz verkürzter Tagesordnung de facto scheitern
wird. Auf Dauer wird sich die WTO dem Thema der so ge-
nannten TRAPs (trade-related antritrust principles) jedoch
nicht entziehen können, denn Beschränkungen des inter-
nationalen Wettbewerbs und Beschränkungen des inter-
nationalen Handels greifen immer mehr ineinander.

Keine »Verwässerung« nationalen 
Wettbewerbsrechts

Es gibt allerdings einen gewichtigen Einwand gegen die Ein-
führung globaler Wettbewerbsregeln: Da solche Regeln das
Ergebnis internationaler Verhandlungen und damit notwen-
digerweise auch Ergebnis vielfältiger Kompromisse bei die-
sen Verhandlungen sein müssen, ist die Gefahr nicht von
der Hand zu weisen, dass man sich dabei nicht auf ge-
samtwirtschaftlich effiziente Regeln, sondern auf den kleins-
ten gemeinsamen Nenner einigt. Wenn nun diese globalen
Wettbewerbsregeln an die Stelle nationalen Wettbewerbs-
rechts träten, dann könnte dadurch das nationale Wettbe-
werbsrecht in jenen Ländern, in denen es relativ hoch ent-
wickelt ist, »verwässert« werden. Davon betroffen wären
nicht zuletzt Deutschland und die Europäische Union (Mö-
schel 2006).

Um dieser Gefahr vorzubeugen, sollten globale Wettbe-
werbsregeln so abgefasst werden, dass sie nationales Wett-
bewerbsrecht nicht ersetzen, sondern ergänzen und flan-
kieren. Sie sollten die nationalen Rechtssysteme im Kern un-
berührt lassen und lediglich dann greifen, wenn die Anwen-
dung unterschiedlichen nationalen Rechts auf konkrete Ein-
zelfälle zu unterschiedlichen Ergebnissen und damit zu in-
ternationalen Konflikten führt. Derart ausgestaltete Regeln
würden keine nationale Kartellbehörde dazu zwingen, Wett-
bewerbsbehinderungen, die vom eigenen Territorium aus-
gehen, permissiver zu behandeln als zuvor. Und sie wür-
den den nationalen Behörden zugleich eine Handhabe ge-
ben, wirkungsvoller gegen extraterritorial verursachte Wett-
bewerbsbehinderungen vorzugehen. Von einer »Verwässe-
rung« nationalen Wettbewerbsrechts durch globale Wettbe-
werbsregeln könnte dann keine Rede sein.

Zudem sollten globale Wettbewerbsregeln als Minimalregeln
ausgestaltet sein, um den Systemwettbewerb zwischen na-
tionalen Wettbewerbspolitiken nicht unnötig zu behindern.
Die Relevanz des Systemwettbewerbs als »Entdeckungs-
verfahren« im Hayek’schen Sinne ist aber umso geringer, je
geringer die Unsicherheiten darüber sind, welche Art von
wirtschaftspolitischen Maßnahmen effizienzfördernd sind
und welche nicht. So gibt es kaum Zweifel, dass so genann-
te Hard-core-Kartelle sowie horizontale Fusionen, die zu
Marktbeherrschung führen oder Marktbeherrschung verstär-
ken, die gesamte wirtschaftliche Wohlfahrt beeinträchtigen
und deshalb verboten werden sollten. Hier gibt es kaum et-
was Neues zu entdecken für den internationalen System-
wettbewerb, so dass die Einführung globaler Wettbewerbs-
regeln hier relativ problemlos wäre. Dies könnte ein erster
Schritt hin zur Etablierung einer globalen Wettbewerbsord-
nung sein, dem (wenn er sich bewährt) nicht notwendiger-
weise weitere Schritte folgen müssten.

Klagerecht vor nationalen Gerichten

Doch auch die besten globalen Wettbewerbsregeln nützen
wenig, wenn es keine Sanktionsmechanismen gibt, mit de-
nen diese Regeln durchgesetzt werden können. Kaum ein
Nationalstaat wäre wohl bereit, seine Souveränität so weit
einzuschränken, dass er einer globalen Kartellbehörde den
direkten Durchgriff auf wettbewerbsbeschränkende Prakti-
ken in seinem eigenen Territorium gestatten würde. Auch
die Vorstellung, globale Wettbewerbsregeln im Rahmen der
WTO mit handelspolitischen Sanktionen durchzusetzen, ist
eher abschreckend, da die internationale Handelspolitik die-
ser zusätzlichen Belastung kaum gewachsen wäre. Am En-
de wäre für den Wettbewerb wenig gewonnen, aber für
den internationalen Handel viel verloren. 

Sinnvoller erscheint es, einen schon fast in Vergessenheit
geratenen Vorschlag der »International Antitrust Code Wor-
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king Group« (Fikentscher und Immenga 1995) aufzugrei-
fen, nach dem einer internationalen Kartellbehörde das Recht
eingeräumt werden sollte, bei Verletzung globaler Wettbe-
werbsregeln Klage vor nationalen Gerichten zu erheben
(»principle of international procedural initiative«). Immerhin
gibt es mittlerweile fast 150 Länder, die über ein eigenstän-
diges nationales Kartellrecht verfügen. Überall dort würde
das Klagerecht der internationalen Kartellbehörde also un-
mittelbare Ansatzpunkte zur Durchsetzung globaler Wett-
bewerbsregeln bieten. Doch auch ohne nationales Kartell-
recht könnten globale Wettbewerbsregeln vor nationalen
Gerichten durchsetzbar sein, wenn das betreffende Land
diese Regeln als verbindliches internationales Recht aner-
kannt hat. Insbesondere solche Wettbewerbsbehinderun-
gen, die auf nationaler Ebene aus industriepolitischen Mo-
tiven heraus toleriert werden, dürften auf gerichtlicher Ebe-
ne leichter zu bekämpfen sein als auf politischer Ebene.

Wo eine derartige internationale Kartellbehörde organisato-
risch angesiedelt sein sollte – etwa bei der WTO oder der
OECD –, ist eine weniger dringliche Frage, in die man sich
nicht verstricken sollte, bevor über die anderen in diesem
Beitrag angesprochenen Punkte kein Konsens erzielt wor-
den ist. Vordringlicher ist es jetzt, nach dem Scheitern der
WTO-Verhandlungen zu den TRAPs neue Initiativen zur Etab-
lierung einer funktionsfähigen globalen Wettbewerbsord-
nung auf den Weg zu bringen.
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Ideenwettbewerb statt administrativer
Verordnung

Globalisierung heißt Entmonopolisierung des Nationalen. Sie
führt zu einem Schwund traditioneller Staatlichkeit, denn das
Entscheidungs- und Durchsetzungsmonopol der Staaten in
offenen Jurisdiktionen mit zunehmenden Exit-Optionen der
Privaten verliert an Macht. Ökonomische – und politische –
Netzwerke bilden sich zunehmend transnational. Politische
Grenzen werden ökonomisch mehr und mehr relativiert,
stateless companies konkurrieren in einer globalen Welt mo-
nopolistischer Konkurrenz. Damit stellt sich die Frage nach
den institutionellen Arrangements, die für die zunehmen-
den transnationalen Aktivitäten angemessen sind. Insbeson-
dere bezieht sich diese Frage auf die adäquaten Wettbe-
werbsregeln in einer Welt globaler Unternehmensstrukturen.

Globalisierung bedeutet, dass die immobilen Faktoren eines
Standorts im Wettbewerb stehen um die mobilen Ressour-
cen dieser Welt, damit sich letztere mit ersteren komplemen-
tär verbinden. Hier kommt das ins Spiel, was wir System-
wettbewerb nennen. Dieser besteht aus zwei Komponen-
ten: dem politischen Wettbewerb der Regierungen um kol-
lektive Problemlösungen und dem ökonomischen Wettbe-
werb der Unternehmen um private Problemlösungen. Es
geht mithin um die Suche nach einer integrierten Wettbe-
werbsordnung, die sowohl den ökonomischen als auch den
politischen Wettbewerb umfasst, also um eine Wettbewerbs-
ordnung für den Systemwettbewerb.

Dabei scheint ein Dilemma auf: Unterschiedliche Wettbe-
werbsbedingungen in alternativen Jurisdiktionen können pri-
vaten Unternehmen institutionell bedingte Wettbewerbsvor-
teile gegenüber Unternehmen in anderen Standorten ver-
schaffen, die sie bei international vereinheitlichen Wettbe-

59.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  15/2006

9

Wolf Schäfer*

* Prof. Dr. Wolf Schäfer lehrt am Institut für Theoretische Volkswirtschafts-
lehre an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg.



Zur Diskussion gestellt

werbsregeln (level playing field) nicht hätten. Zuweilen wird
dies als national-institutionelle »Verzerrung« des internatio-
nal-ökonomischen Wettbewerbs angesehen. Eine interna-
tionale Harmonisierung der Wettbewerbsregeln hieße aber
andererseits, dass der politische Wettbewerb um die bes-
seren Wettbewerbsregeln international ausgeschaltet wür-
de. Man triebe dann den Teufel mit dem Beelzebub aus,
denn der Wettbewerb in seiner evolutorischen Funktion hat
ja gerade die Aufgabe, einen dauerhaften Prozess der Feh-
lerkorrektur und der mit ihr verbundenen Suche nach neu-
en überlegenen Lösungen zu installieren, da niemand die
»beste« Lösung von vornherein kennt. Wettbewerb impli-
ziert mithin ein Lernen aus Fehlern. Zudem sind ja auch die
Präferenzen und Umfeldbedingungen in den einzelnen Ju-
risdiktionen keineswegs einheitlich und statisch, so dass die
Nachfrage der Privaten nach spezifischen Institutionen – ein-
schließlich der Wettbewerbsregeln – sich international un-
terscheidet und ändert. Dies betrifft insbesondere die Ent-
wicklungs- und Transformationsländer, bei denen es oft ge-
nug gar nicht primär um die Installierung von Wettbewerbs-
regeln, sondern zuvorderst um ein funktionsfähiges allge-
meines Rechtssystem geht, dem das Kartellrecht dann meist
zeitlich nachgeordnet ist.

Der Ruf nach einem level playing field, das dem Wettbe-
werbsrecht – und im Übrigen auch anderen institutionellen
Arrangements wie z.B. dem Steuerrecht – unterliegen soll-
te, impliziert viel zu häufig den Wunsch von Regierungen und
Interessengruppen, die komparativen Wettbewerbsvorteile
von Mitbewerbern wegzuharmonisieren, um sich ihrer zu
entledigen. Damit werden dann die eigenen komparativen
Nachteile relativiert, zugleich aber auch die Grundlagen wett-
bewerblicher Prozesse eliminiert, die ja prinzipiell nicht auf
Gleichheiten, sondern auf Unterschieden in den Umfeldbe-
dingungen basieren, also auf einem uneven playing field. Die
wettbewerbsfeindliche Strategie des raising the rivals´ costs
gehört ebenfalls in diesen Kontext. 

Eine globale administrative Harmonisierung der Wettbewerbs-
regeln kann mithin nicht erwünscht sein – abgesehen davon,
dass sie aufgrund der Unterschiede in den präferenziellen
und institutionellen Ausstattungen der Jurisdiktionen dieser
Welt praktisch wohl auch kaum zustande käme. 

Dies bezieht sich dezidiert auf die Regeln, die das materiel-
le Wettbewerbsrecht betreffen. Bei reinen Verfahrensregeln
(z.B. Fristen und Formblätter bei Fusionskontrollen) mag in
Analogie zu Transaktionskosten senkenden Normenkartel-
len eine gewisse Harmonisierung durchaus sinnvoll sein. In
Bezug auf das materielle Kartellrecht ist das Kostensen-
kungsargument einer Harmonisierung dagegen unbedeu-
tend gegenüber der dynamischen Innovationsfunktion des
Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren. Ungeachtet der
Tatsache, dass realiter die nationalen Kartellgesetze dieser
Welt trotz Einbettung in unterschiedliche Rechtskulturen be-

reits signifikante Übereinstimmungen aufweisen, sollte der
Wettbewerb der Wettbewerbsgesetze das dominierende
Prinzip sein und bleiben. Deshalb wären ein Weltkartell-
recht oder gar ein Weltkartellamt die Inkarnation der globa-
len administrativen Wissensanmaßung in Bezug auf den op-
timalen Weltstandard von Wettbewerbsregeln. Sie entsprä-
chen dem statischen Konzept der vollständigen Konkurrenz,
dessen Gleichgewichtslösung bekanntlich ein wettbewerbs-
loser Endzustand ist. Weltkartellrecht und Weltkartellamt
würden zu einer globalen administrativen Erstarrung füh-
ren, die ein wettbewerbsrechtliches Lernen in der dezen-
tralen Suche nach besseren Lösungen weitestgehend ver-
unmöglicht. 

Gleichwohl funktioniert das Nebeneinander international kon-
kurrierender Wettbewerbsregeln in der Realität nicht pro-
blemlos. Da auch im politischen Wettbewerb der Jurisdik-
tionen die Neigung von Regierungen zu kartellähnlichen Ab-
sprachen besteht und dieser Wettbewerb zudem rent-see-
king-Charakter haben kann, wenn die Regierungen den Prä-
ferenzen ausgewählter Interessengruppen selektiv entgegen-
kommen, existiert das Problem, dass die jurisdiktionelle Frei-
heit der Wahl eigener Wettbewerbsregeln auch die Freiheit
zur Wahl protektionistischer Politikpraktiken oder auch zur
politischen Duldung privater Protektionspraktiken einschließt.
Daraus resultieren dann transnationale negative Externalitä-
ten, die den internationalen Handel beeinträchtigen.

Aktive politische Protektionspraktiken sind bekanntlich GATT-
relevant oder sollten es sein, denn es geht um den Abbau
staatlich verursachter Handelshemmnisse zur Durchsetzung
des Prinzips totaler Inländerbehandlung. Insofern bestehen für
den Systemwettbewerb in seiner politischen Komponente han-
delsliberalisierungsbedingte Grenzen. Das erscheint sinnvoll
auch und gerade unter dem Aspekt der innovativen Lern-
funktion des Wettbewerbs, als deren Ergebnis die Erfahrung
steht, dass Protektion dem Freihandel unterlegen ist. 

Die Frage ist, ob auch die politische Duldung privater Wett-
bewerbsbeschränkungen, die handelsbeeinträchtigend wir-
ken, dem GATT-Reglement unterstellt werden sollten. Grund-
sätzlich wird die Tolerierung privaten Handelns, also die Nut-
zung des staatlichen Handlungsrahmens durch private Ver-
träge, nicht als staatliche Handelsbeeinträchtigung angese-
hen, so dass das GATT nicht anwendbar ist. Aber spätes-
tens seit der von den USA während der Uruguay-Runde ge-
genüber Japan ergriffenen strategic impediments initiative wur-
de die Verzahnung von Wettbewerbs- und Handelspolitik evi-
dent: Die USA beschuldigten Japan, den Zugang zum Bin-
nenmarkt durch Duldung privater Wettbewerbsbeschränkun-
gen zu erschweren. Dieser ebenso wie der bekannte Kodak-
Fuji-Fall lieferten die spektakuläre Basis für die Forderungen
nach internationaler Vereinheitlichung des Wettbewerbsrechts
im Rahmen des GATT-Regimes. Nach TRIPs und TRIMs könn-
te das zu TRAMs (Trade Related Antitrust Measures) führen. 
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Die EU stand einer Übertragung wettbewerbspolitischer
Kompetenzen an die WTO zunächst sehr positiv gegenüber,
inzwischen ist aber nach den bekannten Bananen- und Hor-
monfleischfällen diesbezüglich größere Nüchternheit ein-
getreten. Die USA dagegen waren von Anfang an ablehnend
und sind es noch, weil sie die internationale Einschränkung
der eigenen Anwendung ihres Antitrustrechts befürchten.
Deshalb erscheint die Ergänzung der WTO-Verträge hin-
sichtlich einer Kartellrechtsharmonisierung als neue GATT-
Disziplin in absehbarer Zeit nicht realistisch. Zudem muss
gesehen werden, dass eine institutionelle Erweiterung der
WTO-Reglements um eine Kartellrechtsdisziplin ein weite-
rer Schritt in eine Kompetenzkonzentration global agieren-
der Institutionen ist, die sich dann in ihrem Tun immer we-
niger dem institutionellen Wettbewerb stellen müssen. 

In der Praxis treten weitere Probleme eines Nebeneinanders
unterschiedlicher Wettbewerbsregeln auf. Zu nennen sind
z.B. Konflikte, die entstehen, wenn im Falle grenzüberschrei-
tender Wirkungen das Kartellrecht einer Jurisdiktion eine Er-
laubnis und das einer anderen Jurisdiktion ein Verbot oder
eine nur bedingte Erlaubnis enthält. Im Fall des Zusammen-
schlusses von Boeing und McDonnell Douglas haben be-
kanntlich die USA sofort zugestimmt, die EU dagegen erst
mit Zögern und unter Auflagen. Zuweilen wird auch verwie-
sen auf die moralische Zwiespältigkeit, wenn in einem Land
Kartelle grundsätzlich verboten, Exportkartelle aber von die-
sem Verbot ausgenommen werden. Diese moralischen Be-
denken werden allerdings in der Realität durch das prinzi-
piell anerkannte Auswirkungsprinzip relativiert, das den vom
Exportkartell betroffenen Staaten erlaubt, gegen dieses Kar-
tell Maßnahmen zu ergreifen. 

Aber dieses Auswirkungsprinzip selbst funktioniert in der
Praxis nicht grenzenlos, z.B. dann nicht, wenn nationale Ab-
wehrgesetze gegen das Prinzip gemacht werden, weil ein
Land sich in einem speziellen Fall gegen die von diesem Prin-
zip ausgehende »Einmischung« einer anderen Jurisdiktion
in seine interne autonome Regelungskompetenz verwahren
will. Allerdings werden solche Abwehrgesetze meist nur von
kleineren Ländern initiiert, in den dominierenden Kartellrechts-
ordnungen ist das Auswirkungsprinzip dagegen unumstrit-
ten. Zuweilen wird deshalb sogar argumentiert, dass die Re-
lativierung dieser Dominanz – vor allem der USA, aber auch
der EU – durch Abwehrgesetze kleinerer Staaten den Ar-
gumentationswettbewerb in Bezug auf manche Folgen des
Auswirkungsprinzips durchaus stimulieren kann.

Wenn also nun im Ergebnis die reine Lösung des dezentra-
len Wettbewerbs der nationalen Wettbewerbsregeln in der
Realität nicht ohne Probleme funktioniert, die Lösung der
zentralisiert-administrativen Harmonisierung der materiellen
Wettbewerbsregeln aber die alles überragende Innovations-
funktion des Systemwettbewerbs ausschaltet und deshalb
nicht angestrebt werden sollte, so könnte für die praktische

Lösungsgestaltung der Weg über eine Kooperation der Wett-
bewerbsbehörden fruchtbar sein. 

Das im Oktober 2001 ins Leben gerufene International Com-
petition Network (ICN) scheint einer solchen Lösung im Gro-
ßen und Ganzen zu entsprechen. Das ICN ist als Institution
gedacht, die den Ideenwettbewerb über Wettbewerbsord-
nungen sucht und fördern will. Ursprünglich von 14 Kartell-
behörden vereinbart, ist das ICN, an dem sich mittlerweile
wohl rund 100 Kartellbehörden beteiligen, eine pragmatische
Kooperationsform ohne internationalen Vertrag. Es handelt
sich hier um ein informelles Kooperationsnetzwerk, das sich
insbesondere der Probleme transnationaler Unternehmens-
zusammenschlüsse, der Verfolgung internationaler Kartelle
sowie des Überschneidungsbereichs von Handels- und Wett-
bewerbspolitik annimmt. Ziel des ICN – zu dem neben Kar-
tellbehörden auch private Organisationen und natürliche Per-
sonen Zugang haben und demgegenüber die WTO wegen
der Handelsbezogenheit der Kartellrechtsvereinbarungen
nicht beiseite stehen sollte – ist es, einen multinationalen In-
formationsaustausch zu installieren und auch Regeln zu er-
arbeiten, die allerdings für keine der beteiligten Kartellbehör-
den obligatorisch sind. Man will bewusst auf Anreizmecha-
nismen bauen, die in der Institutionenökonomie als cogniti-
ve convergence durch Informationsaustausch und peer pres-
sure zur Nachahmung für ein möglichst regelkonformes frei-
williges Verhalten bekannt sind. Im besonderen Fokus des
ICN stehen die Entwicklungs- und Transformationsländer, de-
nen man beim Aufbau ihrer Gesetzgebung gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen aktive Unterstützung geben möch-
te, ohne das Prinzip der Freiwilligkeit einzuschränken.

Erfordern globale Unternehmensstrukturen also globale Wett-
bewerbsregeln? Eindeutig nein, wenn an ein top-down-Mo-
dell gedacht ist, das den nationalen Wettbewerbsbehörden
durch eine ex-ante-Harmonisierung verbindliche Vorgaben im
Sinne eines internationalen oder gar Weltkartellrechts – wo-
möglich noch überwacht und sanktioniert durch ein dem Wett-
bewerb selbst entzogenes Weltkartellamt – machen soll. Ge-
gen einen bottom-up-Ansatz freiwilliger globaler Netzwerke
von Kartellbehörden, die aus unterschiedlichen Wettbewerbs-
kulturen heraus kooperieren und lernen, ist nichts einzuwen-
den. Ganz im Gegenteil. So ist z.B. die Kooperation zwischen
den USA und der EU als den beiden wichtigsten Kartellrechts-
ordnungen dieser Welt im Wesentlichen ein Erfolg. Zu verwei-
sen ist hier z.B. auf die Bildung von joint teams zwischen der
EU und den USA, wenn ein Wettbewerbsfall beide Rechts-
ordnungen berührt, oder auch die Unterstützung eines aus-
ländischen Verfahrens durch die heimische Kartellbehörde
(positive international comity) bzw. die Rücksichtnahme auf
die Interessen eines anderen Staates bei der Anwendung hei-
mischen Kartellrechts (negative international comity). 

Im Rahmen des ICN als einem global angelegten pragma-
tischen Ansatz zur Gestaltung eines ähnlichen Vorgehens
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kann und wird es dann auch zu – vielleicht globalen – Re-
gelharmonisierungen kommen. Diese sollten dann aber das
Ergebnis einer grundsätzlich wettbewerbsgesteuerten Ide-
enarbitrage sein und nicht einer wissensanmaßenden ad-
ministrativen Verordnung, die transnationale ökonomische
Kartelle zwar verfolgt, aber selbst im Glashaus eines globa-
len politischen Kartells sitzt. So ist es jedenfalls gedacht.
Deshalb wäre zu wünschen, dass auch das ICN dem al-
lenthalben erkennbaren Druck zur wettbewerbswidrigen
Zentralisierung und Harmonisierung von institutionellen Ar-
rangements widersteht und die Meinungskonvergenz über
den Ideenwettbewerb dauerhaft als Grundsatz installiert.
Bisher jedenfalls huldigt es offiziell dem überzeugenden Prin-
zip des Wettbewerbs der Wettbewerbsordnungen. 

Internationale Verfahrensregeln: ja! 
Globales Wettbewerbsrecht: nein!

Die seit langem bestehende Internationalisierung von Unter-
nehmen und Märkten hat sich seit den neunziger Jahren
stark beschleunigt. Zwar wird durch eine solche Vergröße-
rung von Märkten der Wettbewerb stimuliert, gleichzeitig
aber können ebenfalls verstärkt internationale Unterneh-
menszusammenschlüsse sowie internationale Kartelle (wie
die vor wenigen Jahren aufgedeckten weltweit agierenden
Vitaminkartelle) auftreten. 

Benötigen diese transnationalen Märkte ein eigenes inter-
nationales Wettbewerbsrecht oder sind das europäische
Wettbewerbsrecht, die U.S.-Antitrustpolitik und andere na-
tionale Wettbewerbspolitiken ausreichend in der Lage, pri-
vate Beschränkungen des Wettbewerbs auf solchen Märk-
ten erfolgreich zu bekämpfen? Hier wird die These vertre-
ten, dass kein materielles internationales Wettbewerbsrecht
notwendig ist, aber dass für eine wirksame Anwendung
nationalen Wettbewerbsrechts auf diesen transnationalen
Märkten internationale Verfahrensregeln innerhalb eines glo-
balen Mehr-Ebenen-Systems wettbewerbsrechtlicher Re-
geln erforderlich sind.

Warum nationales Wettbewerbsrecht nicht 
ausreicht

Die räumliche Größe vieler Märkte geht inzwischen weit über
die territorialen Grenzen der einzelnen Staaten mit ihren je-
weiligen Wettbewerbspolitiken hinaus. Insofern können im
Ausland stattfindende Preisabsprachen oder der Zusammen-
schluss zweier ausländischer Unternehmen zu wettbewerbs-
beschränkenden Effekten im Inland führen, ohne dass die in-
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ländischen Wettbewerbsbehörden erfolgreich gegen sol-
che Wettbewerbsbeschränkungen vorgehen können. 

Zwar beanspruchen inzwischen fast alle nationalen Wettbe-
werbspolitiken (ebenso wie das europäische Wettbewerbs-
recht), auch im Ausland stattfindende Verhaltensweisen von
Unternehmen auf ihre Vereinbarkeit mit ihrem nationalen
Wettbewerbsrecht zu prüfen, falls sich dieses Verhalten ne-
gativ auf das Inland auswirken kann (Auswirkungsprinzip).
Allerdings gibt es eine Fülle von Problemen bei der extra-
territorialen Durchsetzung des Wettbewerbsrechts gegen-
über im Ausland ansässigen Unternehmen, insbes. bei Un-
tersagungen, Bußgeldern oder der Beschaffung von not-
wendigen Informationen. Auch die Versuche, solche Durch-
setzungsprobleme durch wechselseitige Hilfe der nationa-
len Wettbewerbsbehörden zu lösen, sind trotz entsprechen-
der bilateraler Abkommen, wie bspw. zwischen den USA
und der EU, im Wesentlichen gescheitert. 

Umgekehrt kann es auch zu dem Problem kommen, dass
fusionierende internationale Großunternehmen aufgrund des
Auswirkungsprinzips gleichzeitig bei mehreren (oder gar vie-
len) nationalen Wettbewerbsbehörden ein Fusionskontroll-
verfahren durchlaufen müssen. Solche Parallelverfahren kön-
nen nicht nur zu übermäßigen Verfahrenskosten, sondern bei
unterschiedlicher wettbewerblicher Beurteilung auch zu Kon-
flikten führen. Ein bekanntes Beispiel ist die Untersagung der
Fusion der beiden US-amerikanischen Unternehmen Gene-
ral Electric und Honeywell durch die EU-Kommission trotz
deren Freigabe durch die U.S.-Antitrustbehörden.

Ein weiterer Problemkreis besteht in den vielfältigen Mög-
lichkeiten einer Instrumentalisierung des Wettbewerbsrechts
für eine strategische Industriepolitik. Seit langem ist es üb-
lich, dass Wettbewerbsbeschränkungen im Inland, die sich
nur auf das Ausland negativ auswirken, von den inländischen
Wettbewerbsbehörden nicht bekämpft werden (bspw. Ex-
portkartelle). Hier sind auch die vielfältigen Versuche zu er-
wähnen, »nationale Champions« mit marktbeherrschenden
Stellungen wettbewerbspolitisch zu tolerieren, um so de-
ren internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Erfah-
rungsgemäß scheitern jedoch solche Strategien regelmäßig
bzw. führen lediglich zu marktmachtbedingten Umverteilun-
gen zugunsten der (vom Wettbewerb geschützten) Unter-
nehmen auf Kosten der inländischen Konsumenten. Eine
andere Form der strategischen Wettbewerbspolitik besteht
darin, inländische Unternehmen dadurch zu schützen, dass
die inländische Wettbewerbsbehörde aggressiv gegen an-
geblich wettbewerbswidrige Geschäftspraktiken oder Fu-
sionen bei ausländischen Unternehmen vorgeht – so die US-
amerikanischen Vorwürfe gegen die EU-Kommission im er-
wähnten Untersagungsfall General Electric/Honeywell.

Die nicht-koordinierte Koexistenz nationaler Wettbewerbs-
politiken weist somit eine Fülle von Problemen auf: So kann

der Wettbewerb auf internationalen Märkten einerseits auf-
grund der Durchsetzungsprobleme bei der extraterritoria-
len Anwendung nationalen Wettbewerbsrechts zu wenig ge-
schützt werden, andererseits können durch strategische
Wettbewerbspolitiken negative Externalitäten mit negati-
ven Wohlfahrtswirkungen für andere Länder produziert wer-
den. Von daher liegt es nahe, über Möglichkeiten einer in-
ternationalen Wettbewerbspolitik nachzudenken. 

Das oft vorgebrachte Argument, dass die EU und die USA
aufgrund ihrer starken Wettbewerbspolitik sich durchaus al-
leine vor Wettbewerbsbeschränkungen auf internationalen
Märkten schützen können, ist zwar nicht gänzlich von der
Hand zu weisen, übersieht aber das Problem auftretender
Konflikte, hoher Verfahrenskosten bei parallelen Fusionsver-
fahren sowie das Problem, dass dann nur ein sehr asym-
metrischer Schutz der Länder vor internationalen Wettbe-
werbsbeschränkungen besteht.

Warum ein globales Wettbewerbsrecht nicht
wünschenswert ist

Theoretisch nahe liegend wäre es durchaus, sich die Ent-
wicklung innerhalb der EU mit der Schaffung des suprana-
tionalen europäischen Wettbewerbsrechts (und der EU-Kom-
mission als Wettbewerbsbehörde und dem Europäischen
Gerichtshof als gerichtliche Überprüfungsinstanz) auch auf
globaler Ebene als Vorbild zu nehmen. Dies würde die Ein-
führung eines globalen Wettbewerbsrechts (bspw. innerhalb
der WTO), einer Weltwettbewerbsbehörde sowie einer ver-
bindlichen Streitschlichtungsinstanz erfordern. Politisch ist
dies vermutlich für lange Zeit völlig illusorisch, weil die Staa-
ten (allen voran die USA) nicht zu einem entsprechenden
Verzicht auf eigene Wettbewerbspolitik bereit sein werden.

Eine solche Entwicklung wäre aber auch aus theoretischer
Sicht nicht wünschenswert. Neben der Gefahr einer inter-
nationalen Mammutwettbewerbsbehörde mit entsprechen-
den Bürokratiekosten würde eine solche Lösung auch ei-
nen umfassenden Konsens zwischen den Ländern auf ein-
heitliche wettbewerbsrechtliche Regeln erfordern. Dies wür-
de zum einen einen einheitlichen Zielkatalog für die Wett-
bewerbspolitik voraussetzen. Tatsächlich wird von den na-
tionalen Wettbewerbspolitiken aber eine Anzahl unterschied-
licher ökonomischer und nichtökonomischer Ziele verfolgt.
Selbst unter wohlfahrtsökonomisch orientierten Ökonomen
gibt es eine Diskussion um die Frage von Gesamtwohlfahrts-
standard versus Konsumentenwohlfahrtsstandard sowie das
Verhältnis zwischen statischer Allokationseffizienz, Produk-
tionseffizienz und dynamischer Effizienz (Innovationen). 

Weiterhin bestehen unterschiedliche theoretische Auffas-
sungen, was unter Wettbewerb und Wettbewerbsbeschrän-
kungen zu verstehen ist und welche Marktstrukturen und
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Verhaltensweisen den Wettbewerb beeinträchtigen. Die
Wettbewerbsökonomik ist bisher nur beschränkt in der La-
ge ist, wettbewerbsbeschränkende Marktstrukturen und Ver-
haltensweisen eindeutig zu identifizieren. Aufgrund dieser
Theorienvielfalt werden in den nationalen Wettbewerbspo-
litiken verschiedene Wettbewerbsregeln und Beurteilungs-
kriterien als geeignet angesehen. Insofern hat das gegen-
wärtige nichtzentralisierte System nationaler Wettbewerbs-
politiken den Vorteil, ein dezentrales Experimentieren mit un-
terschiedlichen wettbewerbsrechtlichen Lösungen und Me-
thoden zu ermöglichen. Der daraus folgende Prozess des
Experimentierens und wechselseitigen Lernens über bes-
sere Wettbewerbspolitiken würde durch ein einheitliches glo-
bales Wettbewerbsrecht verhindert.

Konvergenz als Lösung? Nicht wirklich!

In der Diskussion um eine internationale Wettbewerbspoli-
tik wurde bereits frühzeitig die Strategie verfolgt, vor allem
eine stärkere Konvergenz der nationalen Wettbewerbspoli-
tiken anzustreben. Dies umfasst auch die Idee von einheit-
lichen Minimumstandards wie bspw. das Verbot von sog.
Hard-core-Kartellen (wie Preiskartellen), um in möglichst vie-
len Ländern einen Mindestschutz vor privaten Wettbewerbs-
beschränkungen zu erreichen. 

Tatsächlich ist seit den neunziger Jahren festzustellen, dass
sich erstens wettbewerbsrechtliche Regelungen überall auf
der Welt stark ausgebreitet haben, auch wenn die Umset-
zung noch oft zu wünschen übrig lässt. Zweitens ist bei der
Anwendung der etablierten Wettbewerbspolitiken trotz der
oben betonten Vielfalt ein gewisser Konvergenzprozess zu
beobachten, der jedoch nicht überbewertet werden darf.
Das 2001 von nationalen Wettbewerbsbehörden aus der
ganzen Welt gegründete informelle International Competiti-
on Network kann als Institution zur Förderung einer größe-
ren Konvergenz gesehen werden. Eines ihrer zentralen Zie-
le besteht darin, »best practices« für wettbewerbsrechtli-
che Regeln, Verfahren und Praktiken zu erarbeiten, um die-
se dann allen nationalen Wettbewerbsbehörden in unver-
bindlicher Form zu empfehlen. Erfolge sind dabei bspw. bei
der Standardisierung von Verfahrensregeln zu erwarten.

Eine stärkere Konvergenz durch wechselseitiges Lernen über
bessere Wettbewerbsregeln und ihre geeignete Anwendung
ist zu begrüßen, da hierdurch die Verfahrenskosten sowie
die Konflikte zwischen den nationalen Wettbewerbspolitiken
reduziert werden können. Die Strategie, primär auf eine grö-
ßere Konvergenz zu setzen, kann aber zwei gravierende Pro-
blemkreise nicht lösen: Zum einen verbleibt das Problem
einer gewissen Vielfalt von normativen Zielsetzungen und
theoretischen Ansätzen, die aufgrund unterschiedlicher Prä-
ferenzen und unseres beschränkten wettbewerbstheoreti-
schen Wissens auch als langfristig bestehend akzeptiert wer-

den sollte. Insofern sollte der Versuchung, von einer Kon-
vergenz zu einer weltweiten Harmonisierung wettbewerbs-
rechtlicher Regeln zu kommen, unbedingt widerstanden wer-
den. Zum anderen löst eine solche Konvergenzstrategie nicht
die Probleme einer mangelhaften extraterritorialen Durch-
setzung nationalen Wettbewerbsrechts und der negativen
Wirkungen strategischer Wettbewerbspolitiken.

Für ein konsistentes Mehrebenensystem 
von Wettbewerbspolitiken

Insofern wird hier eine prinzipielle andere Lösungsperspek-
tive vorgeschlagen. Statt auf eine Konvergenz und Verein-
heitlichung der materiell-rechtlichen Wettbewerbsregeln auf
globaler Ebene zu setzen, sollte das Problem internationa-
ler Wettbewerbspolitik als Teilproblem der Gestaltung eines
optimalen Mehr-Ebenen-Systems von Wettbewerbspoliti-
ken und damit als eine Frage nach dem optimalen Grad an
Zentralität und Dezentralität für Regulierungen zum Schut-
zes des Wettbewerbs gesehen werden. 

Ausgehend von Ansätzen der Multi-level Governance und
vor allem der ökonomischen Föderalismustheorie kann ge-
fragt werden, welche Wettbewerbsprobleme mit welchen
wettbewerbsrechtlichen Regeln auf welcher staatlichen Ebe-
ne gelöst werden sollen. Aus einer solchen Perspektive kön-
nen wettbewerbsrechtliche Regeln sowie entsprechende
Behörden und Gerichte auf der globalen Ebene, der Ebene
eines regional integrierten Wirtschaftsraums (wie der EU-
Ebene) sowie der nationale Ebene existieren. Für Märkte in
Deutschland könnten damit wettbewerbsrechtliche Regeln
(und Wettbewerbsbehörden) auf globaler Ebene, auf EU-
Ebene oder auf deutscher Ebene zuständig sein. Damit stellt
sich das Problem der vertikalen Abgrenzung der Kompeten-
zen der wettbewerbsrechtlichen Ebenen.

Aus föderalismustheoretischer Sicht können Kriterien für die
Gestaltung eines wettbewerbsrechtlichen Mehr-Ebenen-
Systems abgeleitet werden: 

– Je größer die räumliche Größe von Märkten und damit je
umfangreicher die grenzüberschreitenden Externalitä-
ten durch Wettbewerbsbeschränkungen, desto stärker
sollten solche Wettbewerbsprobleme auf einer höheren
Ebene wie bspw. der europäischen oder der globalen
Ebene gelöst werden. Hierbei sind auch die negativen
Wirkungen durch politökonomisch verursachte strategi-
sche Wettbewerbspolitiken zu berücksichtigen (Externa-
litätenproblematik).

– Je stärker die normativen Vorstellungen über die Ziele der
Wettbewerbspolitik divergieren, desto wichtiger ist, dass
sich diese Heterogenität in unterschiedlichen Wettbe-
werbspolitiken auf einer stärker dezentralen Ebene wi-
derspiegeln kann (Präferenzkonformität). 
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– Weiterhin sind auch die mit wettbewerbsrechtlichen Ver-
fahren verbundenen Kosten für Wettbewerbsbehörden und
Unternehmen zu berücksichtigen, wie bspw. bei dem Pro-
blem multipler Fusionskontrollverfahren (Kosteneffizienz). 

– Eine nicht vollständige Zentralisierung und Harmonisie-
rung der wettbewerbsrechtlichen Regeln und Methoden
ihrer Anwendung erleichtert innovatives Experimentie-
ren und wechselseitiges Lernen und somit die Entwick-
lung einer auch langfristig erfolgreichen Wettbewerbspo-
litik (Evolutionsfähigkeit).

Hierdurch werden die jeweiligen Vor- und Nachteile einer
stärker zentralisierten oder dezentralisierten Wettbewerbs-
politik und die sich daraus ergebenden Trade off-Probleme
deutlich. Der grundlegende Vorteil eines solchen Mehr-Ebe-
nen-Systems von Wettbewerbspolitiken besteht darin, durch
eine geschickte Allokation von Wettbewerbsproblemen auf
die jeweils für diese am besten geeignete Ebene ein mög-
lichst effizientes System des Wettbewerbsschutzes zu er-
reichen – unter Berücksichtigung aller vier Kriterien Externa-
litäten, Präferenzkonformität, Kosteneffizienz und Evoluti-
onsfähigkeit. Ein solches Mehr-Ebenen-System von Wett-
bewerbspolitiken benötigt vor allem aber auch einen kon-
sistenten verfahrensrechtlichen Rahmen, der Kompetenz-
konflikte eindeutig regelt, extraterritoriale Durchsetzungs-
probleme löst und bei konfligierenden Entscheidungen ei-
ne verbindliche Streitschlichtung herbeiführt.

Für die Frage nach einer internationalen Wettbewerbspolitik
folgt aus einer solchen Analyse, dass die Einführung eines
globalen materiellen Wettbewerbsrechts mit einer entspre-
chenden Wettbewerbsbehörde angesichts der unterschied-
lichen normativen Ziele und im Interesse der Evolutionsfähig-
keit nicht sinnvoll ist. Allerdings sollte das nationale (bzw.
europäische) materielle Wettbewerbsrecht durch verbindli-
che internationale Verfahrensregeln ergänzt werden – zur Lö-
sung der Externalitätenproblematik und der Kosteneffizienz.
Ein Beispiel könnten Regelungen wie das »verbindliche Leit-
jurisdiktionsmodell« sein, in dem eine Jurisdiktion mit ihrem
Wettbewerbsrecht bspw. eine internationale Fusion stell-
vertretend für alle betroffenen Länder prüft und entscheidet,
um Konflikte und parallele Verfahren zu vermeiden. Unter-
stützt würde eine solche internationale Verfahrensordnung
durch eine verbindliche internationale Streitschlichtung.

Fazit

Globale Unternehmensstrukturen und transnationale Märk-
te erfordern nicht unbedingt ein globales materielles Wett-
bewerbsrecht und eine Weltwettbewerbsbehörde. Notwen-
dig können aber sehr wohl verbindliche internationale Ver-
fahren zur Regelung von Kompetenzkonflikten zwischen na-
tionalen Wettbewerbsrechten und zur ausreichenden extra-
territorialen Durchsetzung wettbewerbsrechtlicher Entschei-

dungen sein. In diesem Sinne ist eine internationale Wett-
bewerbspolitik erforderlich.
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Notwendig, aber nicht kostenlos

Die fortschreitende wirtschaftliche Integration korrespondiert
mit einer Veränderung von Unternehmensstrategien und Un-
ternehmensstrukturen. Dabei bedingen und verstärken sich
die beiden Entwicklungen gegenseitig. Die vielfältigen Mög-
lichkeiten für globale unternehmerische Aktivitäten erfordern
Strategien zu ihrer Umsetzung, was bereits zu weit reichen-
den strukturellen Veränderungen in vielen Unternehmen ge-
führt hat. Andererseits ist es neben politischen Integrati-
onsmaßnahmen eben die grenzüberschreitende Tätigkeit
von Unternehmen, die die Internationalisierung der Wirtschaft
vorantreibt und die Grenzen und Segmentierungen von Märk-
ten beseitigt. In diesem Prozess entsteht ein neues Wett-
bewerbsumfeld für die Unternehmen mit neuen Optionen
und Verhaltensanreizen. Es bilden sich aber auch neue Quel-
len für die Entstehung und die Ausübung wirtschaftlicher
Macht heraus ebenso wie geänderte Anforderungen an die
wirtschaftliche Größe und an wettbewerbsfähige Geschäfts-
modelle. Vor diesem Hintergrund sind die Fragen nahe lie-
gend, ob sich auch die wettbewerbsrechtlichen Restriktio-
nen für global tätige Unternehmen ändern müssen. Dies wird
dann der Fall sein, wenn sich im Internationalisierungspro-
zess auch das wettbewerbsbeschränkende Verhalten inter-
nationalisiert oder wenn es über offene Grenzen in das Aus-
land verlagert werden kann.

Größere Unternehmen, größere Märkte

Mehrere Mechanismen treiben die Internationalisierung von
Unternehmen voran. So werden Beschaffungs- und Absatz-
märkte im Ausland gewählt, wobei die Transaktionen zur Ge-
staltung der Wertschöpfungskette als Marktbeziehungen

stattfinden. Ein zweites Internationalisierungsmodell ist mit
der globalen Organisation von Wertschöpfungsketten ver-
bunden. Dies kann innerhalb von Unternehmen oder Kon-
zernen mit globalen Strukturen geschehen, die einzelne Ak-
tivitäten an unterschiedlichen, auch wechselnden, Stand-
orten ausüben. Solche Organisationen entstehen meist über
grenzüberschreitende Fusionen oder Unternehmenskäufe,
Zunehmend werden Wertschöpfungsketten jedoch über glo-
bale Allianzen und andere Formen von Unternehmensnetz-
werken organisiert. Auf diese Weise bilden sich virtuelle ho-
rizontale und vertikale Unternehmensgrenzen heraus, die
weitgehend variabel sind. Häufig kooperieren Unterneh-
men auf kundenfernen Stufen der Wertschöpfungsketten,
die dann aber Wettbewerber um die Kunden sind. So ent-
steht ein komplexer mix aus kooperativen, manchmal kol-
lusiven, und kompetitiven Anreizstrukturen. Der Tendenz
nach werden Unternehmen mit globalen Strukturen virtuell
(Allianzen, Netzwerke) oder real größer. Es entstehen zusätz-
liche Möglichkeiten und Anreize, sich grenzüberschreitend
zulasten von Konkurrenten und/oder von Konsumenten ab-
zusprechen. Doch auch die Märkte werden größer. Daher
steigt im Internationalisierungsprozess die Anzahl der Wett-
bewerber. In Konsequenz ist davon auszugehen, dass na-
tionale Kartelle und andere Absprachen auf den internatio-
nalen Märkten nicht mehr greifen und dass nationale Mo-
nopole unter Druck kommen. Märkte können so bestreit-
bar werden. Die Herausbildung globaler Unternehmensstruk-
turen geht also, isoliert betrachtet, mit einer Intensivierung
des Wettbewerbs einher. Doch die neuen Größenverhältnis-
se und Anreizstrukturen sind nun genauer zu betrachten. 

Globalisierung von Wettbewerbsbeschränkungen

Im Prozess der Stärkung der Wettbewerbskräfte kommt es
gleichzeitig zu Anreizen, Wettbewerbsbeschränkungen nun
grenzüberschreitend zu organisieren. Die globalen Vitamin-
kartelle sind nur ein Beispiel für eine Vielzahl aufgedeckter,
aber auch verborgener, internationaler Kartelle. Die Zunah-
me grenzüberschreitender Unternehmenszusammenschlüs-
se und Allianzen kann mit dem Entstehen von wirtschaftlicher
Macht auf Märkten mit globaler Dimension verbunden sein.
Dabei gilt, dass eine unter mehreren Gründungsursachen für
internationale Unternehmensallianzen wettbewerbsrechtliche
Restriktionen für Zusammenschlüsse sind. Wettbewerbsre-
geln selbst können also Unternehmensstrukturen prägen.

Die Notwendigkeit von Wettbewerbsregeln ist in Theorie und
Praxis weitgehend unbestritten. Zu klären ist aber nun, ob
vor den unternehmerischen Anreiz- und Organisationsstruk-
turen einer internationalen Ökonomie die bestehenden na-
tionalen bzw. europäischen Regeln noch ausreichend sind.
Globale Märkte überschreiten die politischen Grenzen, die
die Gültigkeit von Gestaltungs- und Sanktionsrechte der
Wettbewerbspolitik bestimmen, die auch die Ausübung von
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hoheitlicher Gewalt beinhalten. Auf globalen Märkten wirken
sich ausländische Wettbewerbsverletzungen auch auf inlän-
dische Unternehmen und das Inland aus. Umgekehrt blei-
ben die Auswirkungen eines wettbewerbsbeschränkenden
Verhaltens auf ausländische Unternehmen und Konsumen-
ten meist unberücksichtigt, da die existierenden Wettbe-
werbsregeln primär den Wettbewerb im Inland adressie-
ren. Viele Beispiele dafür aber auch solche für eine strate-
gische Orientierung der Wettbewerbspolitik existieren, z.B.
die bevorzugte Behandlung von Exportkartellen oder von in-
ländischen Zusammenschlüssen gegenüber Übernahmen
durch ausländische Unternehmen oder vertikale Koopera-
tionen, die im inländischen Unternehmen zwar Transaktions-
kosten sparen, ausländischen Akteuren aber den Marktzu-
tritt erschweren. Dazu kommt häufig eine selektive Inter-
pretation und Anwendung von nationalen Wettbewerbsre-
geln im Zusammenhang mit den Wettbewerbsstrategien
ausländischer Unternehmen. Wie die Erfahrungen zeigen,
geht es dabei nicht um abstrakte, sondern um reale Gefah-
ren, da heimische Gruppen- und Brancheninteressen in die
Konzipierung und Auslegung von Wettbewerbsregeln ein-
fließen können und die einzelnen Länder gegenüber inter-
national tätigen Unternehmen unterschiedliche Strategien
anwenden. Es sind vor allem die großen Staaten oder Wirt-
schaftsräume, die in der Lage sind, international tätige Un-
ternehmen mit wettbewerbspolitischen Restriktionen kon-
frontieren, kaum aber die kleinen.

Realistischerweise ist davon auszugehen, dass die einzel-
nen Staaten primär den Wettbewerb im eigenen Wirtschafts-
aum im Fokus haben und die extern anfallenden Wirkun-
gen bestenfalls als Nebeneffekte zur Kenntnis nehmen. Dies
entspricht zwar der Logik von politischer Verantwortlichkei-
ten und Wahlkalkülen, führt jedoch dazu, dass die Siche-
rung des Wettbewerbs auf internationalen Märkten keine ex-
plizite Aufgabe darstellt. Es kommt also zu einem zu gerin-
gen Wettbewerbsschutz auf internationalen Märkten, zu ei-
ner Unterversorgung mit diesem öffentlichen Gut. Dies ist
die Begründung für die Notwendigkeit globaler Wettbe-
werbsregeln bei Unternehmen mit globalen Strukturen. Dies
ist aber auch die Begründung dafür, dass ein Wettbewerb
von nationalen Wettbewerbsregeln nicht ausreicht, um den
Wettbewerb auf globalen Märkten sicherzustellen

Ansätze globaler Wettbewerbsregeln

Grenzüberschreitende Wettbewerbsbeschränkungen und ein-
schlägige Entscheidungen von Wettbewerbsbehörden führen
regelmäßig zu Diskussionen und nicht selten zu Konflikten zwi-
schen Organisationen und sogar Staaten. Bei den konkreten
Reaktionen ist einerseits zwischen dem theoretisch Gewünsch-
ten und dem praktisch Möglichen und andererseits zwischen
dem europäischen und dem globalen Umfeld zu differenzie-
ren ist. Innerhalb der Europäischen Union besteht nicht nur

eine starke inhaltliche Annäherung der nationalen Wettbe-
werbsregeln, sondern es existiert eine supranationale Wett-
bewerbspolitik mit einer klaren Arbeitsteilung zwischen der
Kommission der Europäischen Union und den Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedsstaaten. Die Kompetenzverteilung er-
folgt hauptsächlich gemäß den Kriterien der Binnenmarktwirk-
samkeit und von Umsatzgrößen. Auf globaler Ebene kann von
der Existenz globaler Wettbewerbsregeln (noch) nicht gespro-
chen werden. Viele Wettbewerbsbehörden gehen nach dem
Auswirkungsprinzip, der effects doctrine, vor. Unabhängig da-
von, ob die Wettbewerbsbeschränkungen ihre Ursache im
In- oder im Ausland haben, werden die Wettbewerbsregeln
auf all jene Fälle angewendet, die sich auf den Inlandsmarkt
auswirken. Nationales Recht wird demnach extraterritorial an-
gewendet. Zusätzlich bestehen zwischen einzelnen Staaten
Kooperationsabkommen und das eher lose organisierte und
unverbindliche International Competition Network.

Auswirkungsprinzip

Das Auswirkungsprinzip in der konkreten Praxis kann we-
der aus der Sicht der Unternehmen noch aus der Sicht der
Volkswirtschaften als eine optimale Lösung eingeschätzt wer-
den. Häufig zeigen sich die praktischen Probleme der Durch-
setzbarkeit inländischer Wettbewerbsregeln im Ausland. Für
die Unternehmen bedeutet die Zuständigkeit mehrerer (aller
betroffener) Staaten, dass ihre »Fälle« mehrfach vor- und auf-
zubereiten sind sowie dass sie mit widersprüchlichen Ent-
scheidungen der Wettbewerbsbehörden sowie kumulieren-
den Auflagen und Sanktionen zu rechnen haben. Damit kann
eine Verteuerung internationaler Transaktionen verbunden
sein. Doch auch die Wettbewerbspolitik ist mit höheren Ver-
fahrenskosten verbunden, wenn mehrere Behörden ermit-
teln, prüfen und entscheiden. Unterschiedliche Ergebnisse,
die auch zu politischen Konflikten führen können, sind vor
dem Hintergrund divergierender wettbewerbspolitischer Tra-
ditionen und Leitlinien, verwendeter theoretischer Modelle
und Methoden zur Quantifizierung der Wirkungen sowie Un-
terschieden in der Einbindung der Wettbewerbsregeln in die
gesamte Wirtschaftspolitik nicht auszuschließen. Bisher wur-
de argumentiert, dass im Falle einer mangelnden Überein-
stimmung des Raums für durchsetzbare Wettbewerbsregeln
und der Abgrenzung der Märkte, auf denen Unternehmen
mit globalen Strukturen tätig sind, die politische Rationalität
dazu führt, dass der Wettbewerbsschutz auf internationa-
len Märkten in den Hintergrund tritt. Das Auswirkungsprin-
zip hingegen ist kaum geeignet, ihn sicherzustellen.

Globale Wettbewerbsregeln: notwendig, aber
nicht kostenlos 

Mit dem zunehmenden Auftreten globaler Unternehmens-
strukturen sind Regeln für internationale Wettbewerbsfälle
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zu vereinbaren. Sie legen die Verfahren fest und bestimmen
die Akteure, die entscheidungs-, interpretations- und sank-
tionsberechtigt sind. Dabei weisen Gestaltungs- und Sank-
tionsrechte, die nur partiell oder die an mehrere Akteure zu-
gewiesen wurden, einen unvollständigen Integrationsgrad
auf. Je geringer der Anteil der Unternehmen mit globalen
Strukturen ist, je weniger Wettbewerbsbeschränkungen
grenzüberschreitend wirken und je geringer die Konkurrenz
um die wettbewerbsrechtliche Zuständigkeiten ist, desto ge-
ringer sind auch die Kosten des Fehlens globaler Wettbe-
werbsregeln und umso weniger entsteht bei Gültigkeit des
Auswirkungsprinzips der Wunsch, den Integrationsgrad der
Gestaltungs- und Sanktionsrechte zu erhöhen. Dies ändert
sich mit einem Anstieg der Kosten eines geringen Integra-
tionsgrades. Doch auch die Vereinbarung globaler Wettbe-
werbsregeln bringt Kosten mit sich: So würde ein Verzicht
auf die wettbewerbspolitischen Kompetenzen auch die Ab-
gabe der angesprochenen strategisch einsetzbaren Instru-
mente bedeuten. Ein aktuell fehlender Konsens über die
»richtigen Regeln«, divergente Traditionen und die Perspek-
tive einer weiteren »Weltbehörde«, lassen zusätzlich hohe
Koordinationskosten- und lange -zeiträume erwarten. Da-
bei verhalten sich die Kosten der Einrichtung und Etablie-
rung globaler Wettbewerbsregeln in Abhängigkeit vom In-
tegrationsgrad den Kosten einer geringen Integration ent-
gegengesetzt. Da erstere mit dem Grad der Integration stei-
gen, muss es dennoch nicht effizient sein, die Gestaltungs-
und Sanktionsrechte vollständig zu integrieren.

Status quo und Perspektive

Globale Wettbewerbsregeln bestehen nur in Ansätzen und
die Gründe dafür liegen in den skizzierten Kostenrelatio-
nen. Mit einer zunehmenden Verbreitung globaler Unterneh-
mensstrukturen wird dieses Thema auf der Agenda bleiben,
während die normative Kraft des Faktischen bisher in An-
sätzen die Koordination nationaler Wettbewerbsregeln, die
Kooperation der einzelnen Wettbewerbsbehörden und das
ICN geschaffen hat. Für eine nachhaltige Verhinderung von
Wettbewerbsbeschränkungen auf internationalen Märkten
und damit verbundenen Konfliktpotentialen ist dieses Re-
gime zu punktuell, zu sehr auf die USA und die EU konzen-
triert und zu wenig verbindlich. Es stellt vielmehr das vor den
aktuellen Rahmenbedingungen Erreichbare dar. Es ist na-
he liegend, im Zuge einer sukzessiven Annäherung der na-
tionalen Wettbewerbsregeln Mindeststandards ihrer Ausge-
staltung zu vereinbaren, was mit einem partiellen Wettbe-
werbsschutz auf internationalen Märkten verbunden wäre.
Solche Mindeststandards müssten nicht nur die verpflich-
tende Berücksichtigung von Auslandswirkungen inländischer
Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, sondern auch Ver-
fahrensregeln, wie die Klärung von Zuständigkeits- und Streit-
schlichtungsfragen. Doch auch ein solches Regime ist mit
der Abgabe von Kompetenzen und mit einem Koordinati-

onsbedarf verbunden. Dies gilt auch für ein weiteres Modell,
das von der Vereinbarung von Kriterien ausgeht, nach de-
nen die wettbewerbspolitischen Kompetenzen auf unter-
schiedliche Ebenen zugeordnet werden. Zwar könnte so
eine parallele Zuständigkeit vermieden werden, doch ist ein
Konsens über die Kriterien Voraussetzung. Immer wieder
wurde über die Integration internationaler Wettbewerbsre-
geln in die WTO diskutiert. Doch die Entwicklungen der
letzten Monate lassen eine solche Lösung wenig wahrschein-
lich erscheinen. Schließlich könnte das EU-Wettbewerbs-
recht mit einem »Weltkartellamt« als Muster für globale Wett-
bewerbsregeln dienen, die sowohl die Probleme der Nicht-
Zuständigkeit als auch der Mehrfachzuständigkeit lösen,
also den höchsten Integrationsgrad erreichen würden, je-
doch um den Preis hoher Etablierungskosten. Die skizzier-
ten Modelle für globale Wettbewerbsregeln unterscheiden
sich durch den Integrationsgrad der Gestaltungs- und Sank-
tionierungsrechte, der wiederum von Verhältnis der beiden
Kostenpositionen abhängt.

Fazit: Wettbewerbsschutz und 
Dispositionssicherheit bei globalen 
Unternehmensstrukturen

In den Ausführungen stand der Schutz vor der Ausübung
wirtschaftlicher Macht durch Unternehmen, also der Schutz
des Wettbewerbs, im Fokus. Es wurde argumentiert, dass
mit der zunehmenden Herausbildung von globalen Unter-
nehmensstrukturen auch ein Druck in Richtung einer Ver-
einbarung globaler Wettbewerbsregeln entsteht, also der In-
tegration von wettbewerbspolitischen Gestaltungs- und
Sanktionierungsrechten. Doch hierbei handelt es sich kei-
nesfalls um eine Automatik, sondern um ein Abwägen un-
terschiedlicher Kosten, die in diesem Prozess auftreten,
durch politische Akteure und Interessengruppen. Eine wich-
tige Facette dieses Prozesses wurde hier ausgeblendet,
die jedoch nicht unberücksichtigt bleiben darf: Die Schaf-
fung globaler Unternehmensstrukturen, die der Wahl von un-
ternehmerischen Internationalisierungsstrategien entspricht,
ist mit spezifischen Investitionen verbunden. Solche werden
dann jedoch zunehmend unterbleiben, wenn es nicht ge-
lingt, kalkulierbare wettbewerbsrechtliche Rahmenbedin-
gungen mit eindeutigen Zuständigkeiten und mit Dispositi-
onssicherheit zu schaffen.
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Nationale Wettbewerbspolitik mit 
globalem Fokus!

Die globalen Unternehmensstrukturen der Gegenwart sind
in mancher Hinsicht ein Resultat der Liberalisierung des in-
ternationalen Handels in der Vergangenheit. Der Abbau von
Handelsschranken, ob unilateral, bilateral, regional oder mul-
tilateral, hat es den Unternehmen erleichtert, ihre Wertschöp-
fungsketten über die Ländergrenzen hinweg aufzuspalten
und zu integrieren. Dies stärkt ihre Position im internationa-
len Wettbewerb, zu dessen Intensivierung ebenfalls die Han-
delsliberalisierung entscheidend beigetragen hat. 

Die natürliche Neigung der Unternehmen, erhöhtem Wett-
bewerbsdruck auszuweichen, ist im Zuge der Globalisierung
aber keineswegs erloschen. Mit der Internationalisierung der
Märkte und des Wettbewerbs sind im Gegenteil Anreize zu
einer korrespondierenden Internationalisierung der Wett-
bewerbsbeschränkungen entstanden. Das Potential für der-
artige restriktive Geschäftspraktiken zeigt sich etwa in wach-
sender internationaler Kartellbildung, einer starken Zunah-
me grenzüberschreitender Fusionen und Akquisitionen oder
in vermehrten Missbrauchs- und Verdrängungsstrategien
global agierender Unternehmen. 

In solchen Fällen ist es durchaus möglich, dass Unterneh-
men auf die handelspolitische Öffnung von Märkten mit pri-
vaten Marktabschottungen reagieren und dadurch höhere
Barrieren entstehen als durch die bisherigen Zölle und nicht-
tarifären Handelshindernisse. Das »Gesetz der unbeabsich-
tigten Konsequenzen« würde auch hier seine Wirkung tun;
die staatliche Handelsliberalisierung würde von privater Sei-
te konterkariert. Um dies zu verhindern, wäre eine Wettbe-

werbspolitik notwendig, die auch den internationalen Wett-
bewerb effektiv schützt. 

Territorialitätsprinzip

Die real existierende Wettbewerbspolitik basiert auf dem Ter-
ritorialitätsprinzip und ist infolgedessen auf wettbewerbs-
widriges Verhalten fokussiert, das vom eigenen, nationalen
Territorium ausgeht und hier auch seinen Wirkungsschwer-
punkt hat. Grundsätzlich kommen dabei Konzentrations-,
Verhandlungs- und Behinderungsstrategien der Unterneh-
men in Betracht. Bei den Konzentrationsstrategien stehen
Fusionen, Akquisitionen und die Gründung von Gemein-
schaftsunternehmen (Joint Ventures) im Vordergrund. Zu
den Verhandlungsstrategien zählen in erster Linie Koopera-
tionen, formelle Kartellabsprachen, stillschweigende Verein-
barungen und Bindungen auf horizontaler und vertikaler Ebe-
ne. Behinderungsstrategien umfassen im wesentlichen Ver-
haltensweisen wie die Abschreckung potentieller Konkur-
renten durch eintrittshemmende Niedrigpreise und die Ver-
drängung aktueller Konkurrenten durch Dumpingpraktiken
oder Kampfpreisunterbietungen, die mit Gewinnen aus an-
deren Märkten abgesichert werden. Auch vertikale Bindun-
gen können sich zur Abschreckung oder Verdrängung von
Wettbewerbern eignen.

Die Wirkungen der beschriebenen Unternehmensstrategien
auf den Wettbewerb und die Wohlfahrt in den betroffenen
Ländern lassen sich nicht immer zweifelsfrei bestimmen. Fu-
sionen und Akquisitionen können zum Beispiel den Wett-
bewerb ebenso intensivieren wie verringern, und selbst wenn
Unternehmen auf diese Weise ihre Marktmacht vergrößern,
müssen damit nicht in jedem Falle Wohlfahrtseinbußen ver-
bunden sein; die Vorteile möglicher Kosteneinsparungen
könnten die Nachteile größerer Marktmacht übersteigen.

Unsicherheit über die Wirkungen wettbewerbsbeschränken-
der Unternehmenspraktiken führt zu unterschiedlichen Ein-
schätzungen, Normen und Regeln zwischen den Wettbe-
werbsbehörden der einzelnen Länder. Gleichzeitig finden ver-
stärkt wettbewerbsfremde Motive Eingang in die Wettbe-
werbspolitik. Ein Beispiel ist die Debatte über den ökonomi-
schen Patriotismus in Europa, in dem sich auch eine neue
Form des Merkantilismus offenbart: Die Verteidigung natio-
naler Unternehmen gegen ausländische Investoren – und ge-
gen »vaterlandslose« Shareholder – ist häufig mit staatlicher
Unterstützung inländischer Unternehmen bei ihrer Expansi-
on im Ausland gepaart. In Frankreich etwa wurde zunächst
der Verkauf des Energieunternehmens Suez an die italieni-
sche ENEL-Gruppe politisch blockiert und danach die Über-
nahme des belgischen Elektrizitätsanbieters Electrabel durch
Suez staatlich gefördert. Die Unternehmen werden also er-
muntert, im Ausland gerade das zu tun, was ausländischen
Unternehmen im Inland verwehrt wird. Diskriminierende Über-
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nahmeregeln behindern überdies die Herausbildung effizien-
ter globaler Unternehmensstrukturen und Netzwerke.

Auswirkungsprinzip

Nicht eindeutig – und nicht minder konfliktträchtig – ist auch
die »Geographie« der Wirkungen. Wettbewerbsbeschrän-
kungen inländischen Ursprungs entfalten zunehmend in-
ternationale Wirkungen. Sie können sich primär auf den In-
lands- oder Auslandsmärkten auswirken oder auch, wie et-
wa im Fall der Exportkartelle, allein im Ausland. Wenn zum
Beispiel bei einer Fusion der Zuwachs an Marktmacht stär-
ker zu Buche schlägt als die Effizienzsteigerung durch den
Zusammenschluss, könnten die Länder, in denen die be-
teiligten Unternehmen ansässig sind, reduzierte Konsumen-
tenrenten durch erhöhte Produzentengewinne kompensie-
ren, während Drittländer eindeutig benachteiligt würden.

Hier liegt das eigentliche Problem der Wettbewerbspolitik
in der Globalisierung: Die Liberalisierung und Integration
der Märkte führt dazu, dass Verzerrungen des Wettbewerbs,
die von einem Land ausgehen, immer häufiger negative Fol-
gen in anderen Ländern nach sich ziehen. Für die Behör-
den des Ursprungslandes besteht in diesem Fall aber kaum
ein Anreiz, gegen die Verursacher vorzugehen. Das Ur-
sprungsland könnte eher versucht sein, die Wettbewerbs-
politik »strategisch« zu nutzen, um auf Kosten des Auslan-
des einen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen. Umgekehrt ver-
fügen die Zielländer angesichts der Territorialität des natio-
nalen Rechts im Prinzip nicht über die Möglichkeit, wettbe-
werbspolitisch direkt einzuschreiten. 

Die Ergänzung des Territorialitätsprinzips durch das Aus-
wirkungsprinzip, etwa in der Europäischen Union und in den
Vereinigten Staaten von Amerika, hat sich als ein unbefrie-
digender Lösungsansatz für das dargestellte Dilemma er-
wiesen. Der Auswirkungsdoktrin zufolge würde die natio-
nale Wettbewerbspolitik auch bei im Ausland verursachten
Wettbewerbsbeschränkungen einschreiten, sofern diese
sich im Inland nach Einschätzung der hiesigen Behörden
negativ auswirken. Ein solches Vorgehen enthält naturge-
mäß beträchtliches Konfliktpotential, zumal unterschiedli-
che wettbewerbspolitische Konzeptionen und Prozeduren
oftmals durch industriepolitische Interessengegensätze
überlagert werden. So standen die transatlantischen Wirt-
schaftsbeziehungen wegen des – am Ende vergeblichen –
Widerstandes der Europäischen Kommission gegen den
aus europäischer Sicht in erster Linie industriepolitisch mo-
tivierten Zusammenschluss der amerikanischen Flugzeug-
hersteller Boeing und McDonnell Douglas im Jahre 1997
am Rande eines Handelskrieges. Ähnlich kontrovers war im
Jahre 2001 die – dieses Mal von der Brüsseler Kommissi-
on verhinderte – Fusion der US-Konglomerate General Elect-
ric und Honeywell.

Kongruenzmodell

Als logisch »saubere« und konfliktfreie Lösung des Globali-
sierungsdilemmas mag das »Kongruenzmodell« erscheinen.
Danach würde die wettbewerbspolitische an die handels-
politische Regulierungsebene und damit auch an den glo-
balen Aktionsradius der Unternehmen angepasst. Die in den
Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) bereits ent-
haltenen wettbewerbspolitischen Instrumente könnten zum
Beispiel in ein einheitliches multilaterales Regelwerk für den
internationalen Wettbewerb zwischen Unternehmen inte-
griert werden. Ein solches Regime würde den bestehen-
den Ordnungsrahmen für staatliche Interventionen ergän-
zen und auch die Antidumpingpolitik einbeziehen. Die An-
wendung der Regeln obläge einer internationalen Wettbe-
werbsbehörde, der die nationalen Kartellämter untergeord-
net wären. Die Entscheidungen des »Weltkartellamtes« wür-
den durch einen internationalen Gerichtshof kontrolliert. Zwi-
schenstaatliche Konflikte auf Grund divergierender wettbe-
werbspolitischer Zielsetzungen und Regeln, einer unter-
schiedlichen Anwendung und Auslegung der Regeln und ei-
ner Vermengung von wettbewerbspolitischen mit wettbe-
werbsfremden (insbesondere industriepolitischen) Zielen
würden im Keim erstickt.

Politökonomische, institutionenökonomische und »rein« öko-
nomische Argumente sprechen jedoch gegen eine Zentra-
lisierung der Wettbewerbspolitik. Angesichts mangelnder
Bereitschaft der Länder zum Souveränitätsverzicht wäre
ein Weltkartellamt politisch kaum durchsetzbar. Dass mul-
tilaterale Wettbewerbsregeln in der WTO nicht »konsensfä-
hig« sind, ist nicht erst seit dem Kollaps der Doha-Runde in
der letzten Juli-Woche evident. Als eines der vier »Singa-
pur-Themen« waren sie zusammen mit multilateralen In-
vestitionsregeln und Transparenzregeln für das öffentliche
Auftragswesen bereits im Herbst 2003 auf der WTO-Kon-
ferenz in Cancún ein Spaltpilz zwischen Industrie- und Ent-
wicklungsländern. Im Sommer 2004 wurde das Thema end-
gültig von der Agenda der Doha-Runde gestrichen.

Gegen eine internationale Vereinheitlichung von Wettbewerbs-
regeln spricht auch, dass weder wissenschaftlicher noch po-
litischer Konsens über die Wohlfahrtswirkungen von Wettbe-
werbsbeschränkungen zwischen Unternehmen herrscht. Au-
ßerdem könnte eine internationale Wettbewerbsbehörde den
spezifischen Gegebenheiten in den einzelnen Ländern kaum
genügend Rechnung tragen. Zudem würde der institutionel-
le Wettbewerb zwischen den nationalen Regelwerken aus-
geschaltet. Institutioneller Wettbewerb kann aber auch in der
Wettbewerbspolitik ein leistungsfähiger Kontrollmechanismus
sein, der Ineffizienz verhindert und zur Entdeckung besserer
Konzepte und Verfahren führt. Die Gefahr eines »ruinösen«
Wettbewerbs der Wettbewerbsregeln, der in ein Race to the
bottom um die permissivste oder protektionistischste Wett-
bewerbspolitik mündet, ist eher gering einzuschätzen.
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Internationalisierung der Wettbewerbspolitik

Eine Strategie zur Vermeidung internationaler Konflikte und
zur Effizienzsteigerung in der Wettbewerbspolitik könnte des-
halb von einem Fortbestehen eigenständiger nationaler Wett-
bewerbspolitik – und einer natürlichen Disharmonie natio-
naler Interessen – ausgehen und müsste zugleich Anreize
für eine Neuorientierung dieser Politik an der Realität der
Internationalisierung des Wettbewerbs schaffen.

Die Initiative könnte dabei von den ausländischen Handels-
partnern ausgehen. Diese müssten in die Lage versetzt wer-
den, das Inland zu einer Wettbewerbspolitik zu veranlassen,
die nicht mehr zwischen in- und ausländischen Unterneh-
men sowie Binnen- und Exportmärkten diskriminiert. Die
Handelspartner würden im Gegenzug auf die extraterritoria-
le Anwendung ihrer eigenen Gesetze im Sinne der Auswir-
kungsdoktrin verzichten. In der Wettbewerbspolitik würde
fortan allein das Ursprungslandprinzip gelten bzw. ein Ter-
ritorialitätsprinzip, bei dem auch extraterritoriale Wirkungen
von Wettbewerbsbeschränkungen berücksichtigt würden.
Für die Durchsetzung der Politik könnte das Streitschlich-
tungsverfahren der WTO (einschließlich handelspolitischer
Sanktionen als ultima ratio) genutzt werden.

Ein solche Regelung würde unterschiedlichen wettbewerbs-
politischen Konzeptionen der Länder gerecht, es würde
»an der Quelle« gegen wettbewerbswidriges Verhalten vor-
gegangen, und der institutionelle Wettbewerb um die bes-
ten Lösungen bliebe erhalten. In allen Fällen, in denen Un-
ternehmen aus verschiedenen Ländern involviert sind, müss-
te Einvernehmen darüber hergestellt werden, welche natio-
nalen Bestimmungen gelten sollen. Eine supranationale Wett-
bewerbsbehörde wäre nicht erforderlich. Notwendig wäre
aber ein Konsens über wettbewerbspolitische Mindeststan-
dards, weil sonst die wechselseitigen Vorteile für die Han-
delspartner nicht gesichert wären. Die Mindeststandards
wären für alle Beteiligten verbindlich und würden insbeson-
dere Verbotsregeln für Preis-, Mengen- und Gebietsabspra-
chen umfassen. Darüber hinaus wären Vorkehrungen zur
Verhinderung von protektionistischer und »strategischer«
Wettbewerbspolitik, etwa im Namen der nationalen Sicher-
heit oder der internationalen Wettbewerbsfähigkeit natio-
naler (und europäischer) »Champions«, zu treffen.

Insgesamt erfordern die weltweite Integration der Märkte,
die Globalisierung der Unternehmensstrukturen und die In-
ternationalisierung des Wettbewerbs auch eine Internatio-
nalisierung der Wettbewerbspolitik. Nicht notwendig ist da-
gegen eine Vereinheitlichung dieser Politik und die Errich-
tung eines Weltkartellamtes. Entscheidend ist vielmehr die
Überwindung der Diskriminierung zwischen In- und Aus-
landsmärkten in der nationalen Wettbewerbspolitik. Der
Streitschlichtungsmechanismus der WTO wäre ein hierzu
geeignetes Instrument. Die Regierungen müssten sich au-

ßerdem auf gemeinsame wettbewerbspolitische (und indus-
triepolitische) Leitlinien verständigen, da ansonsten zu be-
fürchten wäre, dass wettbewerbswidrige Verhaltensweisen
der Unternehmen außer Kontrolle geraten und internatio-
nale Konflikte eskalieren. 
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